
HAUPTVERBAND DER OSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNGSTRAGER
A1031 WIEN KUNDMANNGASSE 21 POSTFACH 600 DVR 0024279

VORWAHL nand 01 Ausan4: 43-1 TEL 711 32 / KS 1211 TELEFAX 711 32 3775

ZI. 12-REP-42.07/10 Sd/Ht Wien, 8. September2010

An das
Präsidium des Nationalrats Per E-Mail

An das Per E-Mail
Bundesministerium für
Gesundheit

An das Per E-Mail
Bundesministerium für Arbeit,
Soziales und Konsumentenschutz

Betr.; 2. Sozialversicherungs-Anderungsgesetz 2010
(2. SVAG 2010)

Bezug: Ihr E-Mail vom 18. August 2010,
GZ: BMG-961 00/001 4-ll1A161201 0

Sehr geehrte Damen und Herren!

Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger dankt für

die Einladung zum Begutachtungsverfahren und darf auf Grundlage der Mitteilungen

der ihm angehorenden Sozialversicherungsträger seine Stellungnahme diesem

Schreiben anschlieBen.

Mit freundlichen Grüf,en
Fur den Hauptverband

9

-

I,
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Stellungnahme des Hauptverbandes der

österreichischen Sozialversicherungsträger

zu Artikel I

74. Novelle zum ASVG
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Art. I Z I und 7
- § 5 Abs. 2 und 122 Abs. 2 ASVG

Da mit der Anderung dem Umstand Rechnung getragen werden soD, dass

das Karenzgeldgesetz keine praktische Anwendbarkeit mehr hat, muss der Vollstän

digkeit halber auch eine Berichtigung des § 120 erfolgen, da auch in diesem Para

graphen das ,,KGG” und ,,die Versicherten nach § 43 Abs. 2 KGG” angemerkt sind.
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ZuArt.1Z4-31cAbs4Z5ASVG

Dieser Vorschlag wird ausdrücktich begruRt, well er die Investitionen, die die

Sozialversicherung aus volkswirtschaftlichen Gründen getatigt hat, auch der Voiks

wirtschaft wieder zur Verfugung stellen hilft.

Ausdrücklich sei festgehalten, dass es hier nur urn eine bessere technische

Sicherung personenbezogener Daten geht, nicht jedoch urn eine neue Bestimrnung

betreffend Datenübermittlungen. Ob und weiche Daten tatsächlich (auf einern in Zu

kunft rnöglichen, sichereren Weg als bisher) überrnittelt werden, wird in den jeweili

gen konkreten Vorschriften bestimrnt, nicht irn vorliegenden Zusamrnenhang.
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Zu Art. I Z 5 und 6
- § 58 Abs. 2 und 73a ASVG

§ 58 Abs. 2 sieht die Zahlungsverpflichtung für jene FäIIe vor, in denen nach

§ 73a ASVG eine Einhebung des Krankenversicherungsbeitrags durch den Kranken

versicherungsträger erfoigt. Sie ist notwendig, da in diesen Fallen der Abzug des

Krankenversicherungsbeitrags von der Pension nicht möglich ist.

Das innerstaatliche ästerreichische Recht differenziert zwischen Rente und

Pension. Unter Rente versteht das ASVG eine Leistung der Unfailversicherung, unter

Pension eine Leistung der Pensionsversicherung. Die § 58 Abs. 2 und 73a ASVG

meinen grundsätzlich (nur) Pensionen i.S.d. ASVG bzw. APG.

Art. 1 lit. w der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 versteht unter ,,Renten” nicht

nur Renten im engeren Sinn, sondern auch Kapitalabfindungen, die an deren Steile

treten können, und Beitragserstattungen sowie, soweit Titel Ill (Besondere Bestim

mungen über die verschiedenen Arten von Leistungen) nichts anderes bestimmt,

Anpassungsbetrage und Zulagen.

Es solite eine begriffliche Klarstellung getroffen werden.
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Zu Art. I Z 6 - § 73a ASVG - ailgemein

Der vorliegende Gesetzesentwurf konkretisiert die in den Verordnungen (EU)

Nr. 883/2004 und 987/2009 eingeräumten Moglichkeiten, Krankenversicherungs

beiträge von ausländischen Pensionen geltend zu machen und einzuheben (siehe

die Gleichstellungsbestimmung in Art. 5 der VO 883).

Dieser Vorgangsweise stehen wir ausdrücklich positiv gegenüber, sie

wird auch von den Sozialversicherungsträgern nicht in Frage gesteilt: Damit

wird nicht nur die Gleichbehandlung der Bezieher von Pensionsleistungen erreicht;

zugleich werden damit auch Potenziale zur Verbesserung der finanziellen Situation

der Krankenversicherung gehoben.

Im Zusammenhang mit der Krankenversicherungs-Beitragspflicht ausländi

scher Renten und der Durchfuhrung der Beitragseinhebung sind allerdings Anpas

sungen vorzunehmen bzw. Fragen zu klären:

Zuständigkeit

In diesem Zusammenhang bestehen grundlegende Auffassungsunterschiede

zwischen der Gruppe der Gebietskrankenkassen und der Pensionsversicherungsan

stalt. Der Hauptverband stelit als Grundlage der notwendigen Entscheidung des Ge

setzgebers Folgendes zur Diskussion:

Grundlage ist, dass die Beitragseinhebung eine der Kernaufgaben der Kran

kenversicherungstrager ist, aber die für die Krankenversicherungsbeiträge der Pen

sionisten notwendigen Daten (wenn überhaupt, dann) hauptsächlich bei den Pensi

onsversicherungsträgern liegen. Deswegen sieht auch § 73 ASVG seit Jahrzehnten

vor, dass die Beitrage in der Krankenversicherung der Pensionisten (direkt) von der

Pensionsversicherungsanstalt einzubehalten (und den Krankenversicherungsträgern

bzw. dem Hauptverband) abzuführen sind.

Es ist daher zu entscheiden, wer die mit der Beitragsfeststellung und Bei

tragseinhebung verbundenen Arbeiten (im ASVG-Bereich) in erster Linie vorzuneh

men hätte: die Krankenversicherungsträger (hauptsächlich die GKK) oder die Pensi

onsversicherungsanstalt. Es geht in erster Linie um die Feststellung, weicher Pensi

onist überhaupt eine Pension aus dem Ausland bezieht, was davon beitragspflichtig

ist, wie hoch die Beiträge sind und wie sie eingehoben werden (= die Feststellung der
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Bcitragsgrundlage, somit urn das Versicherungs, Melde- und Beitragswesen in der

KV der Auslandspensionisten).

Ob und inwieweit die abschlieRend festgestellten Beträge in weiterer Folge

durch Aufrechnung rnit inländischen Pensionen hereingebrachtwerden ( 103 ASVG

usw.), betrifft geltendes Recht und 1st nicht neu. Der Begutachtungsentwurf scheint

sich allerdings (nur) mit dieser, eher rnarginalen, Frage zu beschaftigen. Dass die

entsprechenden Leistungen, wie Abs. 1 des Entwurfes festhält, beitragspflichtig sind,

ergibt sich schon aus Art. 5 der VO (EU) 883 und müsste sornit nicht emma! normiert

werden, ebenso, dass dort, wo keine Aufrechnung moglich ist, eben direkt einzuhe

ben ist. In diesern Sinn hat der Hauptverband auch seine bereits geltenden Richtli

nien aufgebaut (www.avsv.at Nr. 69/2010, § 10 RZSV),

Die europarechtlichen Regein gelten seit 1. Mai 2010. Da in den letzten Mo

naten nicht davon ausgegangen werden konnte, dass das Thema vom Gesetzgeber

(des ASVG) aufgegriffen würde, weil das EU-Recht ohnedies direkt gilt und sogar

Anwendungsvorrang besteht, hat der Hauptverband für die Durchführung des EU

Rechts Richtlinien erlassen, in denen die entsprechenden Aufgaben (unter Mitwir

kung der Pensionsversicherungsanstalt) den Krankenversicherungsträgern zugeord

net wurden (1. Anderung der RZSV: www.avsv.at Nr. 69/2010). Es hat sich allerdings

herausgestellt, dass em wesentlicher Teil der Arbeit, närnlich die Erfassung der Aus

Iandspensionen, ohne Einbeziehung der Pensionsversicherung praktisch nur schwer

moglich ist, wollte man nicht in Kauf nehmen, dass eine parallele Administration für

die Beitragseinhebung von Pensionisten mit Auslandsbezügen aufgebaut werden

muss, was angesichts der finanziellen Situation der Sozialversicherung keinesfalls

sinnvoll scheint.

Die Pensionsversicherungsanstalt unterhält zwar auch eine (vergleichsweise

kleine) Organisation für ihr Versicherungs- und Beitragswesen (Selbstversicherun

gen, Einkauf von Versicherungszeiten), aber der Schwerpunkt einschlägiger Arbeiten

wird auch hinsichtlich der Pensionsversicherungsbeiträge aktiv Erwerbstatiger ( 58

ASVG) von den Krankenversicherungstrãgern erledigt.

Andererseits ist die Pensionsversicherungsanstalt in der Praxis der einzige

Versicherungsträger (des ASVG), der eine wenigstens teilweise Organisation bzw.

Ubersicht dazu besitzt, ob jemand eine Pension aus dern Ausland bezieht: Nämlich

dort, wo für die Ausgleichszulagenberechnung einschlägige Erhebungen zwingend
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notwendig sind. Das betrifft jedoch nur einen Teil der in Frage kommenden Perso

nen. Wo entsprechende Daten für die Ausgleichszulage nicht erforderlich sind (weil

schon die österreichische Pension usw. für sich allein keine AZ bewirken würde), hat

auch die PVA nicht immer auch nur ansatzweise Informationen über den Bezug aus

dem Ausland, geschweige denn, dass diese Informationen aktuell wären (bestenfalls

liegen dann nicht aktualisierte Informationen zum Pensionsstichtag o. A. vor).

Im Entwurf fehien explizite Regelungen zur Frage, durch weichen Versiche

rungstrager die Höhe der Auslandsrenten zu erheben ist und die Umrechnung von

Ausiandsrenten, die in Fremdwahrungen ausgezahit werden, zu erfoigen hat. Insbe

sondere durch die Einbeziehung von ausiändischen Pensionen aus Staaten mit bila

teralen Abkommen, aber auch im Hinblick auf Nicht-Euro-Länder im EU-Raum solite

eine Umrechnungsbestimmung für Fremdwährungen unbedingt vorgesehen werden.

Offen ist weiters, weicher Pensionsversicherungsträger den Krankenversi

cherungsbeitrag einbehält und gegebenenfails einen Bescheid erlässt, wenn die bei

tragspflichtige Person Pensionen von mehreren österreichischen Pensionsversiche

rungstràgern bzw. eine Soziaiversicherungspension und einen Ruhe- bzw. Versor

gungsgenuss bezieht.

Ebenso ware zu regeln, an weichen Krankenversicherungsträger in Fallen

einer Mehrfachkrankenversicherung die vom Pensionsversicherungstrager einbehal

tenen Beitrage zu überweisen sind, bzw. weicher dieser Trager in Fallen des Abs. 3

oder 4 für die Vorschreibung eines Krankenversicherungsbeitrages bzw. die Erias

sung eines diesbezügiichen Bescheides zustandig ist.

Dem Entwurftext zufolge müsste jeder Pensionsversicherungsträger den Ab

zug einbehaiten bzw. jeder Krankenversicherungstrager den Betrag vorschreiben.

Em nur einmaliger Abzug sowie eine Rangordnung der Soziaiversicherungsträger

bezügiich Einhebung/Vorschreibung wären gesetziich ausdrücklich vorzusehen.

Aus der Sicht der Gebietskrankenkassen wird einer Organisation der Vorzug

gegeben, welche dem bestehenden Recht nachgebiidet ist und das den Schwer

punkt der Arbeiten der Pensionsversicherungsanstait zuordnet.

Dazu wurde eine Reihe von Anregungen gemacht, die in der Folge wieder

gegeben werden. Um eine moglichst einfache und damit kostengünstige Administra

tion sicherzusteiien, soil aus Sicht der GKK die Pensionsversicherung die gesamte
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Administration der Krankenversicherungsbeiträge von Auslandspensionen überneh

men (auch die FäIIe des Abs. 3 und Abs. 4).

Auch für die Versicherten ware es aus Sicht der GKK von Vorteil, wenn nur

em Trager als Ansprechpartner zuständig ware, weshaib eine Anderung der Zustän

digkeit zu den Pensionsversicherungsträgern verankert werden soilte. Die in Abs. 3

und 4 des Entwurls vorgesehene Zustandigkeit der Krankenversicherungsträger

betreffend Bezieher geringer (oder gar keiner) inländischer Pensionen (,,Differenzvor

schreibung”) wird jedoch akzeptiert, wenn die notwendigen Informationen von der

Pensionsversicherung wie im Entwurf vorgesehen, übermittelt werden.

Folgende Vorteile sind aus der Sicht der GKK für einen Einbehalt bzw. die

Durchführung der Einhebungstàtigkeit beim Pensionsversicherungstrager anzufüh

ren:

Rechtslagen, die dazu zwingen, dass Pensionisten einzelne Betrage vorge
schrieben bekommen, die sie dann mit Eriagschein oder auch Auslands
überweisung einzuzahlen hätten, soliten vermieden werden. Das jedenfalls
dann, wenn ohnedies im Inland (von der Pensionsversicherung, nämlich die
Inlandspension) elne Zahiung vorhanden ist, von der diese Beitrage auf em
fache Weise abgezogen werden können. Die Schaffung einer gesetzlichen
Grundlage für einen solchen Abzug anstatt tausender einzelner Emnhebungs
verlahren 1st für alle Beteiligten wohi der einfachste Weg. Das ist für inländi
sche Krankenversicherungsbeitrage seit Jahrzehnten in § 73 ASVG vorge
sehen (für eine Aufrechnung ware ansonsten jeweils im EinzeIfaII em ent
sprechender Rechtstitel zu schaffen, was vermeidbar ware).

• Der Pensionsversicherungsträger tritt mit dem ausländischen Träger schon
wegen der Bestatigung der Zeiten in der Pensionsversicherung in Kontakt, es
könnte gleichzeitig auch die Höhe der ausländischen Leistung hinterfragt
werden. Mit elnem GroBteil der deutschen Träger besteht zudem bereits em
periodisches elektronisches Austauschvertahren aller relevanten Daten.

• Derzeit wird vom Pensionsversicherungstrager für die inländische Pension
bereits die Berechnung der Krankenversicherungsbeitrage vorgenommen
und von der Pension in Abzug gebracht.

• Durch den Einbehalt im Regelfall würde em sehr aufwendiges Verwaltungs
verfahren mit Vorschreibung und Mahnung und weiteren EinbringungsmaB
nahmen entfallen und auch der Versicherte würde sich Kosten und Mühen
(z. B. Banküberweisungsspesen) sparen.

• Bei Vorschreibung durch den Krankenversicherungstrager ware in vielen Fäl
len mit einer Aufrechnung zu rechnen und müsste der Pensionsversiche
rungstrager in jedem dieser Fälle einen Bescheid schreiben, womit sehr ho
her administrativer Aufwand verbunden ist.

• Bei der Beurteilung von weichen ausländischen Leistungen tatsachlich Kran
kenversicherungsbeitrage einbehalten werden können verfügt der Pensions
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versicherungsträger über welt mehr Know-how als der Krankenversiche

rungstrager, weicher sich dieses Wissen erst aneignen müsste.

In diesem Zusammenhang 1st jedenfafls die Frage der Verfahrenshoheit in

soweit zu Idären, welcher Sozialversicherungsträger bei Einspruch des Versicherten

im Uberschneidungsfall für die bescheidmäRige Erledigung zustandig 1st und in der

Folge das Verfahren zu führen hat.

Da davon auszugehen ist, dass der in § 73a Abs. 2 ASVG vorgesehene Ab

zug des Krankenversicherungsbeitrags von Auslandsrenten durch die Pensionsver

sicherungsträger aufgrund der notwendigen Umsetzungsarbeiten nicht mit 1. Jänner

2011, sondern vermutlich erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein wird, hat die

Einhebung dieser Beiträge bis zu diesem Zeitpunkt wie bisher geplant durch die

Krankenversicherungsträger zu erfoigen. Eine Ubergangsbestimmung ware daher

vorzusehen.

Die Pensionsversicheruncisanstalt hat sich massiv qeqen den Entwurf aus

qesprochen und im Wesentlichen darauf Bezug genommen, dass das Versiche

rungs-, Melde- und Beitragswesen schwerpunktmaRig bei den Krankenversiche

rungstragern Iiegt. Die Stellungnahme der PVA lautet wesentlich wie folgt:

Mit dem Gesetzesentwurf soil der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) als

Pensionsversicherungsträger eine zusätzliche Aufgabe übertragen werden, die nicht

zu den im § 221 ASVG definierten Aufgaben gehort. GemäR § 81 Abs. I ASVG dür

fen die Mittel der Sozialversicherung nur für die gesetzlich vorgeschriebenen oder

zulässigen Zwecke (in § 81 Abs. 1 ASVG definiert) verwendet werden.

Bei der im vorliegenden Entwurf beabsichtigten Einhebung des Krankenver

sicherungsbeitrages von ausländischen Pensionen handelt es sich um eine originare

Aufgabe der Krankenversicherung.

Die beabsichtigte Novelie scheint eine Verwaltungskostenentlastung der

Krankenversicherungstrager zu beabsichtigen, wobei offensichtlich die über eine Ab

gangsdeckung verfugenden Pensionsversicherungstrãger belastet werden soften.

Dies Iässt sich auch aus der im Entwurf fehlenden Regelung bezüglich Kostenabgel

tungen ableiten. Dieses Vorhaben konterkariert zudem massiv die Bemühungen der

PVA, die Verwaltung so effizient wie moglich zu gestalten und den ,,Verwaitungskos

tendeckel” nach § 625 Abs. 8 ASVG einzuhalten.
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Fälschlicherweise wird im vorliegenden Entwurf davon ausgegangen, dass

die PVA über valides Datenmaterial bezuglich ausländischer Renten verfügt. Bei den

zur Verfugung stehenden Daten handelt es sich lediglich urn ungepruftes Datenmate

rial, das von den Versicherten irn Zuge eines oft jahrelang zuruckliegenden Antrag

stellungsverfahrens bekannt gegeben wurde. Uber gesichertes Zahienmaterial ver

fugt die PVA lediglich in Versicherungsfällen mit Ausgleichszulagenbezug, das sind

rund 9 %.

Es findet auch kein standardisierter Datenaustausch rnit ausländischen Ver

sicherungsträgern diesbezüglich statt. Dies würde in nächster Zeit eine ausschlieR

lich ,,hândische” Erfassung von rd. 340.000 Fallen notwendig machen. Erschwerend

kommt hinzu, dass die ausländischen Pensionssysteme weder was das Systern be

trifft (bis hin zu variablen Kapitalanteilen bei gesetzlichen Pensionen) noch was die

Anpassungszeitpunkte betrifft (unterjahrig) rnit dern österreichischen vergleichbar

sind.

Weiters sei auch angemerkt, dass irn vorliegenden Entwurf weder Verfah

rensgrundsatze noch Schnittstellen und Beruhrungspunkte zu anderen Gesetzesma

terien, wie beispielsweise dem Steuerrecht (Meldepflicht an die Abgabenbehorden,

Bestatigungen bezuglich Geltendrnachung ausländischer Steuerpflichten, etc.), ge

rege[t sind. Nicht Gegenstand dieser Bewertung ist die mit der Einhebung von Sozi

alversicherungsbeitragen einhergehende Steuerinzidenz.

Die sozialpolitische Ausrichtung dieses Gesetzes muss ebenfalls hinterfragt

werden, zumal es zu schwierigen Verfahrensfuhrungen für Versicherte, beispielswei

se im Unterhaltsrecht, kommen kann: Beispielsweise eine Mutter mit zwei Kindern,

die ihren Unterhaltsanspruch aus einem österreichischen Pensionstitel befriedigt,

könnte unter Umständen durch den nunmehrigen erhöhten Abzug des Krankenversi

cherungsbeitrages von eben dieser Pension in die Situation versetzt werden, in Zu

kunft auf eine ausländische Pension im Ausland Exekution führen zu müssen, urn

ihren Unterhalt zu erhalten.

Bezüg(ich der aus diesem Gesetzesvorschlag notwendig werdenden Investi

tionen kann keine Quantifizierung vorgenommen werden, da die PVA weder zum

jetzigen Zeitpunkt noch je in ihrer Vergangenheit Melde- oder lnkassoschienen auf

gebaut bzw. betreut hat. Darüber hinaus müsste für die derzeit 340.000 Falle mit

Auslandsberührung em eigenes Bescheid- und Zustellungswesen errichtet werden.
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Weiters müsste eine mogliche Speicherung von notwendigen Daten ausländischer

Versicherungsträger aufgeba Ut und serviciert werden.

Besonders heikel stelit sich in diesem Zusammenhang der Zeitpunkt des In

Kraft-Tretens des Gesetzes dar, da dieser mit der Ablöse der GroRrechneranlage der

PVA sowie mit schon terminisierten Testläufen des Krankenhausinformationssystems

zusammenfällt.

Eine besondere Schwierigkeit würde auch die Auswirkung des neuen Geset

zes mit der zu Jahresende stattfindenden Pensionsanpassung darstellen. Eine zeit

gleiche Durchfuhrung könnte zu eventuell verringerten Auszahlungsbetragen bei em

zelnen Pensionsbeziehern führen, wie es im Zuge der 62. Novelle zum ASVG der

Fail war (siehe § 617 Abs. 7 ASVG).

AbschlieBend weist die PVA nochmals dringlich darauf hin, dass aus ihrer

Sicht das vorliegende Gesetzesvorhaben eine reine Krankenversicherungsaufgabe

sowohi in der Vorschreibung als auch in der Einhebung darsteilt und keine Rechts

grundlage für die Pensionsversicherung gegeben ist. Auf die mit diesem Vorhaben

einhergehenden erheblichen Rückfragen einzelner Versicherter sowie die vorher

sehbare negative Berichterstattung muss ebenfalls hingewiesen werden.

Der vorliegende Entwurf wird von der PVA daher mangels Rechtsgrundlage

und Unvollziehbarkeit abgelehnt.

Vorlaufige Einhebung

Gemä1 Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 kann der Beitrag vorlaufig

berechnet werden, wenn nicht alle Angaben über die ausländische Leistung vorlie

gen. Die Richtlinien des Hauptverbandes für die einheitliche Anwendung der Verord

nungen der EG und der zwischenstaatlichen Abkommen im Bereich der sozialen Si

cherheit 2005 (RZSV 2005, www.avsv.at Nr. 5/2006 i.d.F 69/2010) sehen in § 8

Abs. 3 vor, dass in den Fallen, in denen keine oder eine unvollstandige Mitteilung

durch den zur Zahiung des Krankenversicherungsbeitrages Verpflichteten vorliegt,

der Betrag von 80 % der hochstmoglichen jeweiligen Pensionsbemessungsgrundla

ge im Jahr der Festsetzung als vorläufige Beitragsgrundlage heranzuziehen ist.

Auch beim Einbehalt wird in vielen Fallen die endgültige Leistung nicht be

kannt sein, sodass zunächst Beitrage vorläufig vorzuschreiben und in der Folge
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nachzubernessen sind. Der Einbehalt von der ,,fiktiven Hächstpension” dient auch als

Druckrnittel gegenuber Personen. die die Auskunftspflicht verletzen.

Irn Zuge der vorgesehenen Gesetzesanderung wird daher aufgrund der un

mittelbaren Aul3enwirkung die Aufnahme dieser Bestimmung in das ASVG angeregt.

Detailvorschlage aus der Sicht der Gebietskrankenkassen:

Dem § 73a ASVG sollte (analog den Bestimmungen der § 51a, 51b, 51d

und 51 e) auRerdern folgender Abs. 5 angefugt werden:

,,(5) Alle für die Beitrage zur Pflichtversicherung in der Krankenversicherung geltenden

Rechtsvorschriften s/nd, soweit nichts anderes bestimmt wird, auf die Krankenversicherungsbeitrage

nach Abs. I anzuwenden.”

In § 73a Abs. 1 ware die Wortfolge ,.. auf Leistungen der Krankenversicherung be

steht,...” auf ,.. auf Leistungen der österreichischen Krankenversicherung besteht, ...“ zu erwei

tern.

§ 73a Abs. 3 letzter Satz sollte geandert werden und wie folgt lauten: ,,Der

Pensionsversicherungstrager hat dem zustandigen Krankenversicherungstrager die in § 459g Abs. 1

ASVG genannten Informationen in elektronischer Form im Wege des Hauptverbandes mitzuteilen.”

In § 30 ASVG ware für jene Personen, die ihren Wohnsitz irn Ausland haben

eine Zuständigkeitsregelung vorzusehen. In § 51d ASVG ist unklar, ob unter ,,Pensi

on” irn Sinne dieser Regelung auch ausländische Renten zu verstehen sind.

Urn den Beitragseinbehalt und die Beitragsvorschreibung auf Grund jeweils

aktueller und sornit richtiger Daten vornehrnen zu können, solite das ASVG urn fol

genden § 38a erganzt werden:

,, 38a. Bezieherinnen aus/ändischer Renten, von denen em Krankenversicherungsbeitrag

nach § 73a Abs. 2 einbehalten wird, haben alle für den Beitragseinbehalt bedeutsamen Anderungen

dem zustandigen Trager der Pensionsversicherung innerhaib von sieben Tagen zu me/den. Beziehe

rlinnen ausländischer Renten, denen der Krankenversicherungsbeitrag nach § 73a Abs. 4 vorge

schrieben wird, haben die Me/dung dem zustandigen Krankenversicherungstrager zu erstatten.”

Zu den Erlauterungen wurde von der Vorarlberger GKK mitgeteilt: Zu dem in

den finanziellen Erläuterungen als Verlust der Vorarlberger Gebietskrankenkasse

(VGKK) genannten Betrag in Höhe von € 8 Mio. bei Nichteinbeziehung der Aus

landspensionen wird angernerkt, dass diese Prognose noch von der Vorstellung

ausgeht, dass der Hebesatz gernäR § 73 Abs. 2 ASVG auch für Auslandspensionen

zur Anwendung gelangt, die Auslandspensionen vierzehnmal jahrlich gebühren und

särntliche Abkomrnensstaaten einbezogen werden. Die Prognose beruht daher, unter
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Zugrundelegung des vorliegenden Gesetzesentwurfs, auf einer falschen Basis. Auf

Basis des vorliegenden Gesetzesentwurfs sowie unter der Annahme zwöifmai pro

Jahr gebuhrender Ausiandspensionen — und sofern die Pensionen sämtiicher Ab

kommensstaaten einbezogen würden! — werden für die VGKK jàhriiche zusätziiche

Erträge in Höhe von rd. € 3,5 Mio geschàtzt.

Spezieli im Hinblick auf die Situation der VGKK wird noch darauf hingewie

sen, dass die in der VGKK geitende Arzte-Gesamtvergütung auf Basis der Beitrags

erträge berechnet wird, die zusätziichen Beitragserträge aus Ausiandspensionen

würden daher in diese Basis einfiieRen — und damit den Aufwand der VGKK für die

Arztevergütungen erhöhen. Andererseits dient die Einbeziehung der Ausiandspensi

onen nicht nur der Hersteilung der Beitragsgerechtigkeit sondern zweifeiios auch der

Sanierung der Krankenkassen, was mit der Einbeziehung in die Arzte

Gesamtvergütung in Widerspruch steht. Letztere Zweckwidmung kommt im vorlie

genden Gesetzesentwurf aflerdings nicht ausreichend zum Ausdruck. Es wird er

sucht, in diesem Sinne in das ASVG noch eine ausdrückiiche Zweckwidmung der

Krankenversicherungsbeiträge aus Ausiandspensionen aufzunehmen.

Die Verpflichtung zur Entrichtung von Krankenversicherungsbeiträgen von

Ausiandsrenten soNte jedenfalis generell und unabhängig davon bestehen, aus wel

chem Staat die Rente bezogen wird. Soilten Renten aus Staaten ohne Krankenversi

cherungsabkommen ausgenommen werden, wären davon ailein im Zuständigkeits

bereich der VGKK derzeit bis zu 500 Renten betroffen.

Abstimmung mit dem Europarecht weiterhin notwendig

Die (bisher hauptsächiich geitenden) Verordnungen (EG) Nr. 1408/71 und

574/72 gelten derzeit jedoch weiter — abgesehen von den Ubergangsfallen gemaR

Art. 87 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 — im Verhäitnis zu den EWR-Staaten, der

Schweiz und für Drittstaatsangehorige innerhaib des Anwendungsbereiches der Ver

ordnung (EG) Nr. 859/2003. Es finden derzeit Verhandiungen zwischen der EU und

den EWR-Staaten bzw. der Schweiz über die Anwendung der Verordnung (EG)

Nr. 883/2004 statt. Weiters soil die Drittstaatsverordnung Nr. 859/2003 durch eine

neue Drittstaatsverordnung, weiche auf die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 Bezug

nimmt, ersetzt werden. Die diesbezüglichen Besprechungen soiien schon weit vo

rangeschritten sein. Es wird mit einem Inkrafttreten im Laufe des Jahres 2011 ge

rechnet.
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Es wird bemerkt, dass innerhaib der Anwendungsbereiche der Verordnungen

(EG) Nr. 883/2004 und 987/2009 einerseits und der Verordnungen (EG) Nr. 1408/71

und 574/72 andererseits unterschiedliche Verfahren der Zusammenarbeit vorgese

hen sind. Wie sich bei den derzeitigen Vorarbeiten zur Vorschreibung von Kranken

versicherungsbeitràgen von Renten aus anderen Mitgiiedstaaten der EU zeigt, sind

Kontakte zu den Soziaiversicherungseinrichtungen in den anderen Mitgliedstaaten

notwendig.

Anzumerken ist jedenfalls, dass die Erhebung der für die Bemessung der

Beitrage erforderlichen ausländischen Rentenhöhen einen erheblichen administrati

yen Mehraufwand mit sich bringt. Es ist daher jedenfails darauf zu drängen, dass die

derzeit laufenden Bemühungen, einen EU-weiten Datenaustausch einzurichten, urn

die Benachrichtigung über die Höhe ausländischer Renten für den Krankenversiche

rungsbeitragsabzug ergänzt werden und die Fertigsteilung insgesarnt beschleunigt

wird.

Anders als die zit. Verordnungen urnfasst die Regelung auch jene Staaten,

mit denen bilaterale Abkomrnen über die soziale Sicherheit bestehen (z. B. Serbien,

Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Türkei, Tunesien). Dies

wird den Aufwand, der aus der Umsteliung hinsichtiich der Beitragseinhebung auf

Leistungen aus dem EU-(EWR-)Raurn notwenig ist, noch erhöhen, ohne dass dafür

zum jetzigen Zeitpunkt em zwingender Grund bestünde. Es solite nochmals uberlegt

werden, ob die breite Forrnulierung des Entwurfes tatsächlich notwendig ist.

Zusammenfassung

Es wird irn Gesetzgebungsverfahren zu diskutieren sein, ob und wie die Einhebung

von Krankenversicherungsbeitràgen von Auslandspensionen über die bestehende

Rechtslage hinaus (Europarecht, Richtlinien des Hauptverbandes) rnodifiziert werden

soil.

Dies gilt ausdrücklich nur für die vorgelegten Anderungen zum ASVG, weil in den

Sondergesetzen durch die andere Organisationsform der Sozialversicherungsträger

nach diesen Gesetzen (die weitgehend gleichzeitig Krankenversicherung und Pensi

onsversicherung gemeinsam voliziehen) die vorliegende Zuständigkeitsproblerne erst

gar nicht auftreten bzw. jeweils bereits ,,im eigenen Haus” gelost werden können.
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Zu Art. I Z 8
- § 129 Abs. I ASVG

Problematisch ist, dass bei der Bewilligung von Anstaltspflege sowie von

Heilbehelfen und Hilfsmitteln mit Mindestgebrauchsdauer der aushelfende Trager die

Bestimmungen des zustandigen Trägers anzuwenden hat. In der Praxis würde das

bedeuten, dass sich der aushelfende Träger vor einer Bewilligung dieser Leistung mit

dem zustandigen Trager ins Einvernehmen setzen muss. Aufgrund (durchaus sach

bezogen notwendiger, weil in den Ländern verschiedene Organisationen und Anbie

ter tätig sind!) unterschiedlicher Regelungen bei den einzelnen Tragern wird es für

die aushelfenden Träger nicht immer einfach sein, zu erkennen, ob und für welche

Leistungen eine Einholung der vorherigen Zustimmung des zuständigen Trägers no

tig ist.

Es steflt sich daher die Frage, ob elne derart detaillierte Regelung im Gesetz

überhaupt notwendig ist und es wird ersucht, die Anderung nochmals zu überden

ken.

Der Novellierungsvorschlag führt im Verhältnis zu den verschiedenen Ver

tragspartnerbereichen bzw. im Bereich der Heilbehelfe und Hilfsmittel sogar inner

haib elnes einzigen Vertragspartnerbereiches zu unterschiedlichen Zuständigkeiten

in Bezug auf Bewilligung, Kostenübernahme und Verrechnung. Diesbezüglich ist der

Novellierungsvorschlag schwer verständlich form uliert.

Unklar ist, in welchen Fallen welcher Versicherungstrager die Bewilligung zu

erteilen und die Kosten zu übernehmen bzw. zu verrechnen hat, und welche vertrag

lichen Regelungen zur Anwendung gelangt.

Wie bereits erwähnt, würde diese umstãndliche Form der Fremdkassenab

rechnung aufgrund der standigen Rückfragen zu elnem erheblichen administrativen

Mehraufwand beim jeweils aushelfenden Trager führen.

Die Bewilligung und Ubernahme der Kosten von Anstaltspflege sowie von

Heilbehelfen und Hilfsmitteln, für die eine verbindliche Mindestgebrauchsdauer vor

gesehen ist, ist in der Praxis nur durch den leistungszuständigen Krankenversiche

rungsträger sinnvoll — die Patienten kommen im Regelfall ja in den örtlichen Zustän

digkeitsbereich dieses Trägers zurück.

Um den Versicherten Klarheit über die Zuständigkeit für Heilbehelfe und
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Hilfsmittel zu geben und im Sinne der Verwaltungsökonomie stellen wir für § 129

Abs. I zweiter Satz ASVG folgende Formulierung zur Diskussion:

,Da von abweichend erfolgen die Bewilligung und die Kostenubernahme von Anstaltspf/ege.

Hoilbehelfen und Hilfsmitteln nach den Bestimmungen des zustandigen Krankenversicherungstra

gers.”

im § 129 Abs. 1 fehlt eine Regelung für Zahnersatz und Kieferorthopädie

(Zahnregulierung), Diese Bereiche wären gleich wie Heilbehelfe und Hilfsrnittel zu

regein und an die Bestimmungen des zuständigen Krankenversicherungsträgers zu

knüpfen. Keinesfalls dürfen Zahnersatz bzw. Kieferorthopädie analog der Zahnbe

handlung geregelt werden, da in diesem Fail die Mindesthaltbarkeit des Zahnersat

zes und die zeitliche Beschränkung der Behandlungsdauer für Kieferorthopädie nicht

geprüft werden könnten.

Entsprechend einem im Vorjahr dem Bundesminister für Gesundheit übermit

telten Textentwurf solite Abs. 2 wie folgt lauten:

Tritt während eines vorubergehenden Aufenthaltes auRerhaib des Sprengels des zu

standigen Krankenversicherungstragers die dringende Notwendigkeit elner medizinischen Behandlung

em, so gilt Abs. 1 entsprechend.”

Abs. 3 regelt weiterhin die gezielte lnanspruchnahme von Leistungen auI!er

haib des Sprengels und enthält keine Einschränkung. Hier taut jedoch das Element

des gewöhnlichen oder auch nur vorübergehenden Aufenthaltes weg. Urn das Sach

leistungssystern plan- und finanzierbar zu halten, wird vorgeschlagen, für gezielte

Behandlungen dem Versicherungsträger eine Genehmigungspflicht im Wege der

Krankenordnung einzuräumen.

Der Hauptverband hat bereits in seiner Stellungnahme zum Bundesgesetz

zur Starkung der ambulanten öffentlichen Gesundheitsversorgung vom 17. Mai 2010

Folgendes ausgeführt:

,Abs. 3 durfte in der Praxis auf Schwierigkeiten stol3en, wenn man bedenkt, dass es nicht

Sinn der Sache sein so/Ite im EinzeIfaIl prufen zu so/len, ob jemand em, zwei Zug- odor Busstationen

welter in em anderes Bundesland fährt und dort zum Arzt geht (z. B. in Schwechat wohnt und in Wien

arbeitet und zurn Arzt geht etc.). Es ist nachvollziehbar, dass der Vorschlag auf den Rege/n des euro

päischen Rechts beruht, welches entsprechende Unterschiede durch die Dreiteilung ,. Wohnsitz au

Rerhalb des Sprengels (des Versicherungstragers, bel dem jemand versichert 1st)”, ,,vorubergehender

Aufenthalt auRerhalb des Sprengels” und ,gezielte lnanspruchnahme von Leistungen auRerhalb des
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Sprengels’ macht. Diese Systematik wurde vor wenigen Wochen allerdings durch die mit 1. Mai in

Kraft getretene Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und ihre DurchfuhrungsV 987/2009 verändert.

Die Regelung des Abs. 3 sieht nach dem Vorbild des Europarechts lediglich vor, dass bei

gezielter lnanspruchnahme von Leistungen aui3erhalb des Sprenge/s Abs. 1 entsprechend anzuwen

den 1st. Wodurch elne ,,gezielte /nanspruchnahme” mit realitatsbezogen einfachen und raschen Mittein

festgestellt werden soil, b/eibt unk/ar. Die Moglichkeit, in der Krankenordnung festzuiegen, für weiche

Leistungen in diesem Fall die Einho/ung einer vorherigen Zustimmung erforderlich 1st, entspricht a//er

dings dem vielfachen Wunsch der Versicherungstrager. Dieser Gedanke sollte weiterverfolgt werden,

ohne Sachverhaltsfestste//ungen hinsicht/ich der Motive eines Arzt- usw. —Besuches treffen zu müs

sen.”

Es wird vorgeschlagen Abs. 3 wie folgt zu ergänzen:

,,Der zustandige Krankenversicherungstrager kann jedoch in seiner Krankenordnung festle

gen, ob und für weiche Leistungen seine vorherige Zustimmung einzuholen ist.”

Der bisherige Abs. 4 (Betreuungsersuchen) 1st im Bereich der Krankenkon

trolle weiterhin erforderlich. 1st das tatsächlich beabsichtigt? Soilte nicht auch die

Kontrolle von Personen, die sich ,,im Krankenstand befinden”, vereinfacht werden?

Erganzungsvorschlag zu § 129 Abs. 5 ASVG

In § 129 Abs. 1 des Entwurfes 1st die Verrechnung des Verwaltungsaufwan

des ausdrücklich ausgenommen. Durch den geplanten Wegfall des Betreuungsersu

chens nach § 129 Abs. 4 ist keine Unterscheidung zwischen Betreuungsfällen (nach

§ 129 ASVG) und ,,sonstigen” Fremdkassenfällen mehr moglich.

Für Ietztere Fälle wurden zwischen mehreren Gebietskrankenkassen Ver

rechnungsvereinbarungen über die Abgeltung der anteiligen Verwaltungskosten

(z. B. bei Krankenkontrollen oder der Abrechnung von Arzthonoraren) abgeschlos

sen, da bisher davon ausgegangen wurde, dass dieser Bereich nicht unter die Rege

lungen des derzeit gultigen § 129 ASVG fällt. Es soilte Krankenversicherungsträgern

daher explizit auch künftig die Moglichkeit eingeräumt werden, abweichend von

Abs. 1 Verrechnungsvereinbarungen zum Verwaltungskostenersatz abzuschlieBen.

Es wird dazu folgende Formulierung in Abs. 5 vorgeschlagen:

,,(5) Abweichend von Abs. 1 können in begründeten Fallen zwischen einzelnen Krankenver

sicherungstragern Vereinbarungen über die Abgeltung besonderer Verwaltungsauslagen abgeschlos

sen werden.”
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Ergänzungsvorschlag zu § 131d Abs. I ASVG — Qualitätskriterien für Kostener

stattung

Der Hauptverband ersucht urn folgende durch em Judikat des Verfassungs

gerichtshofes erforderlich gewordene Gesetzesänderung. In seinern Erkenntnis vorn

25. Februar 2010, V 21/09, hat der VfGH entschieden, dass eine Satzung hinsichtlich

des Kostenzuschusses für die Leistung, die zurn Kostenzuschuss berechtigt, keine

Qualitatskriterien aufstellen darf.

Es kann aber nicht Ziel der Rechtslage sein, dass em Krankenversicherungs

träger die Kosten rnedizinischer Behandlungen uneingeschränkt und unabhängig

davon zu erstatten hätte, weiche Qualität diese Leistungen hätten.

Der VfGH hat nicht etwa postuliert, dass eine soiche Bindung an Qualitàts

rnerkrnale grundsätzlich verfassungswidrig ware, sondern lediglich die derzeit feh

lende Gesetzesgrundlage für derartige Satzungsbestirnmungen festgestellt. Solche

Gestaltungsrnoglichkeiten für die Satzung sind aber au1erordentIich wichtig, urn den

Versicherten auch irn nicht gesamtvertraglich entsprechend regulierten Bereich

bestrnögliche Qualität zu gewahrleisten. Dies kann etwa bei Uberlegungen im Be-

reich des Projektes ,,Zahn Neu” (z. B. kieferorthopädische Behandlungen) von groRer

Bedeutung sein. Vorgeschlagen wird daher:

§ 131 b Abs. 1 ASVG solite lauten:

(1) Wurde für eine Berufsgruppe kein Gesamtvertrag abgeschlossen und kommt § 131a

nicht zur Anwendung oder sieht em abgesch/ossener Gesamtvertrag für eine notwendige Krankenbe

handlung keine Vertragsregelung vor, hat der Versicherungstrager Kostenzuschüsse zu leisten, deren

Voraussetzurigen im Hinblick auf Qualitat und Wirtschaftlichkeit sowie deren Höhe in der Satzung

unter Bedachtnahme auf seine finanzielle Leistungsfahigkeit und das wirtschaftliche BedUrfnis der

Versicherten festzusetzen sind.
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Ergänzungsvorschlag zu § 132c Abs. I Z 4 ASVG

GemäR dieser Bestimmung gilt die impfung gegen influenza mit dem infiuen

zapandemieimpfstoff ais MaRnahme zur Erhaltung der Voiksgesundheit, wenn und

solange die Weltgesundheitsorganisation eine influenzapandemie ausgerufen hat.

GemäR Abs. 3 gilt sie ais Krankenbehandiung und ist inhalt der Gesamtvertrage.

In einer Besprechung vom 21. Juli 2010 zwischen Hauptverband und BMG

betreffend die Endabrechnung der Pandemie-Impfung wurde Konsens darüber er

zielt, dass diese Regelung mit der nächsten ASVG-Novelie (vgl. die Protokoilanmer

kung zum Ministerratsvortrag vom 25. August 2009) geàndert werden soil, in diesem

wird darauf hingewiesen, dass die beitragsfinanzierte gesetziiche Krankenversiche

rung nicht darauf ausgerichtet ist, die mit einem globalen Ausbruch der Pandemie

Neue influenza A (Hi Ni) verbundenen auBerordentlichen Kosten, die über die Kos

ten und Aufwendungen einer übiichen saisonalen Grippe hinausgehen, durch die

Versichertengemeinschaft zu finanzieren. Vor diesem Hintergrund wurde ubereinge

kommen, alternative Finanzierungsmoglichkeiten zu prufen.

Kunftig soil die Soziaiversicherung nur für die Auftragsverwaitung zuständig

sein (übertragener Wirkungsbereich). Die zitierte Bestimmung soil daher gestrichen

werden.
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Ergänzungsvorschlag zu § 343a Abs. 3 ASVG

Ergänzend zum vorliegenden Entwurf sind noch Kiarstellungen erforderlich,

die sich aus dem erst kürzlich kundgemachten Bundesgesetz zur Stärkung der

ambulanten öffentlichen Gesundheitsversorgung, BGBI. I Nr. 6112010, ergeben.

Es besteht nämlich in zwei Punkten, die bei den Verhandlungen zwischen dem Bun

desministerium für Gesundheit und den Systempartnern kiar angesprochen und ent

schieden wurden, eine gewisse Unsicherheit, ob sich diese Entscheidungen ausrei

chend deutlich im Gesetzestext niedergeschlagen haben:

Punkt 1 betrifft die im 4. SRAG 2009 geschaffene Neuregelung der Nachbe

setzung einer freigewordenen Planstelle ( 343 Abs. 1 b ASVG). Nach unserem Ver

ständnis bestand Einvernehmen darüber, dass diese Regelung im Falle des Aus

scheidens eines Gesellschafters aus einer Gruppenpraxis (ohne Mitnahme der Plan

stelle) genau so anzuwenden ist, wie im Falle der Stilflegung der Planstelle eines

Einzelarztes. Für diese Gesetzesauslegung spricht, dass der Begriff ,,Planstelle” in

§ 342a Abs. 4 letzter Satz ASVG auf den Gesellschafter und nicht die gesamte Grup

penpraxis bezogen ist. Soliten bezüglich dieser Rechtsauffassung jedoch Zweifel

bestehen, wird dringend urn eine gesetzliche Klarstellung ersucht.

Punkt 2 betrifft die Möglichkeit einer Vertragsgruppenpraxis gemaR § 52a

Abs. 4 zweiter Satz AG, rnehrere Standorte im Bundesgebiet zu haben. Nach unse

rem Verständnis war in den Gesetzesverhandlungen stets kiar, dass diese berufs

rechtlich hinsichtlich ihres Urnfangs und ihrer Voraussetzungen definierte Moglichkeit

vertragsrechtlich jedoch nur insoweit genützt werden darf, als der Einzelvertrag der

Gruppenpraxis die zusätzlichen Standorte (über den Berufssitz der Gruppenpraxis

hinaus) ausdrücklich zulässt. Der Gesetzestext ist in dieser Hinsicht aber nicht em

deutig ausgefallen, weshaib der Hauptverband eine Kiarstellung foigenden inhalts

verlangt:

In § 342a Abs. 3 ist folgende Z 3 zu ergänzen:

,,3. em weiterer Standort zusätzlich zum Berufssitz der Gruppenpraxis eröff
net werden soil.”
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ZuArt.IZII -459gASVG

Diese Regelung wird ausdrücklich begruRt.

Der Hauptverband schlägt jedoch vor, dass die Abgabenbehorden des Bun-

des den Tragern der Soziaversicherung zusätzlich zu der in Z 2 der Bestimmung

vorgesehenen Art und Höhe der auslàndischen Rentenbezüge auch die Art und Ho-

he der Einkünfte bzw, Einkommen der Versicherten übermitteln. Diese Information

wird für die Berechnung des tatsächlichen Nettoeinkommens zur Ermittlung der Re

zeptgebührenobergrenze benotigt.

Bei der Rentenhöhe wird es sich allerdings meist nicht urn die aktuellen Be

züge, sondern nur urn jene des Vorjahres handein. Urn die Beitragsabfuhr korrekt

durchzuführen, müssten also trotz der Meldung durch die Finanzverwaltung die Ver

sicherten zusätzlich zur Vorlage von aktuellen Bezugsbestätigungen aufgefordert

werden, was den Verwaltungsaufwand urn em Vielfaches erhöhen würde.

Im Hinblick darauf ware es zweckmaBig, entweder die einhebende Stelle zur

Aufwertung der von der Finanzverwaltung gerneldeten Pension nach nachvollziehba

ren Reg&n (z. B. Verbraucherpreisindex) zu berechtigen, oder — vergleichbar der

Regelung für den Zusatzbeitrag — die Auslandspension des zweitvorangegangenen

Kalenderjahres als Beitragsgrundlage heranzuziehen. Der Verlust an Einnahrnen

durch die Verringerung der Beitragsgrundlagen ware durch die Verminderung an

Verwaltungsaufwand zu rechifertigen.

Siehe auch zu § 159 B-KUVG: Es wären weiters Unterstützungsrechte- bzw.

Pflichten im Verhàltnis der pensionsauszahlenden Stellen (Beamtenpensionen) zur

Versicherungsanstalt Offentlich Bediensteter vorzusehen.
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ZuArt. I Z12-656ASVG

Die Regelung über die Einhebung des Krankenversicherungsbeitrags von

ausländischen Renten soil nach dieser Bestimmung erst mit 1. Jänner 2011 in Kraft

treten. Die bisherige Pianung sieht jedoch vor, dass die Einhebung rückwirkend mit

1. Mai 2010 erfolgen soil (zumindest rechtlich moglich sein soil), da mit diesem Tag

die Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und Nr. 987/2009 in Kraft getreten sind.

Eine Rechtsgrundlage, wonach Europarecht innerstaatlich erst einige Monate

später umgesetzt werden dürfte, ist nicht ersichtlich.

Da die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 ab 1. Mai 2010 eine Vorschreibung

von Beiträgen für Auslandspensionen ermoglicht und einige Krankenversicherungs

träger diesbezügliche lnformationsschreiben an alle betroffenen Personen bereits

versandt haben, soilte das Inkrafttreten der § 43 Abs. 1 und 73a rückwirkend mit

1. Mai 2010 festgelegtwerden.
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Stellungnahme des Hauptverbandes der

österreichischen Sozialversicherungsträger

zu Artikel 2

Anderung des GSVG
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Zu Art. 2 Z I
- § 14a Abs. 3 GSVG

Diese Neuregelung wird begruRt, sie ist sachlich gerechtfertigt, Ergänzend

soliten Beginn und Ende einer derartigen Selbstversicherung eindeutig geregelt wer

den:

§ 14c Abs. I soHte dahingehend ergänzt werden, dass eine Selbstversiche

rung im Sinne des § 14a Abs. 3 im Anschluss an eine Pflichtversicherung nach § 14b

Abs. 1 Z 1 beginnt.

In § 14c Abs. 2 Z 1 sollte ergänzt werden, dass (die Selbstversicherung)

auch im Fall des § 14a Abs. 3 mit dem Letzten des Kalendermonates endet, in dem

die Kammermitgliedschaft endet oder in dem der Versicherte nunmehr einer Kran

kenvorsorgeeinrichtung seiner gesetzlichen beruflichen Vertretung beigetreten ist.
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Ergänzungsvorschlag zu § 14b GSVG

Aniässlich der in Aussicht genommenen Novellierung des § 14a GSVG sofl

ten auch folgende Neuregelungen in Betracht gezogen werden:

In den Tatbestand des § 14b Abs. I Z 2 sollten Ruhegenusse aufgenommen

werden. Da in der Praxis so vorgegangen wird, ware eine ausdrückliche Rechts

grundlage wünschenswert.

Der erste Satz Ietzter Satzteil des § 14b Abs. 1 sollte wie foigt lauten:

beziehen und sie keinen Leistungsanspruch gegenüber elner Kran

kenvorsorgeeinrichtung ihrer gesetzlichen beruflichen Vertretung haben.”

Begrundung: Wenn jemand den Gruppenvertrag kündigt oder sistiert, ist er

trotzdem früher dieser Einrichtung beigetreten und ist daher nach dem derzeitigen

Wortlaut des § 14b von elner Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz alien

falls ausgeschlossen, obwohl nunmehr keine Anspruchsberechtigung aus einer

Krankenvorsorge mehr besteht. Wenn die Pflichtversicherung nach § 14b aber davon

abhangt, ob es einen aktueHen Leistungsanspruch gegenuber der Einrichtung gibt,

unterliegen Personen mit gekundigtem oder sistiertem Gruppenvertrag eindeutig der

Pfiichtversicherung nach § 14b.

§ 14b Abs. 1 sollte weiters urn eine Z 3 ergänzt werden. Freiberufliche Tätig

keit, die neben dern Bezug von Kinderbetreuungsgeld (allenfails auch anderer Leis

tungen, die mit einer Pflichtversicherung in der Krankenversicherung verbunden

sind), ausgeubt wird, solite der Pflichtversicherung nach 14b unterliegen.. Dies er

schiene grundsatzlich konsequent, und wird in der Praxis so gehandhabt. Dennoch

ware eine gesetzliche Grundlage wünschenswert, urn auch in jenen Fallen (siehe

folgendes Beispiel) eine Handhabe für die Pflichtversicherung immerhin erwerbstäti

ger Personen zu haben, die eine Pflichtversicherung nach § 14b vielleicht nicht an

streben:

Z. B. anlässlich des Beginnes des Bezuges von Kinderbetreuungsgeld wird

der Gruppenvertrag gekündigt. Für die freiberufliche Tatigkeit, die weiterhin der Ver

sicherungspflicht unterliegt, kommt nach Kündigung des Gruppenvertrages nach ak

tueller Rechtslage nur mehr eine Selbstversicherung nach § 14a GSVG in Betracht,

die nach eindeutiger Rechtslage nur auf Antrag des Versicherten eintritt. Wird kein
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Antrag nach § 14a gestelit, bleibt die freiberufliche Tätigkeit während des Bezuges

des Kinderbetreuungsgeldes unabhangig von der Höhe der Einkünfte im Ergebnis

versicherungsfrel.

Inwieweit eine derartige Anderung grundsätzlich auch für sonstige Leistun

gen mit Pflichtkrankenversicherung (z. B. Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Mindest

sicherung) gelten soilte, ware im Detail noch zu prüfen.
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Zu Art. 2 Z 4- §35 Abs. 7 GSVG

Da mit § 35 Abs. 7 GSVG eine eigene Bestimmung hinsichtiich Vorschrei

bung für ausiändische Renten geschaifen werden soil, ware es notwendig, dass

sämtliche Bestimmungen zur Vorschreibung von Beiträgen auch für ausländische

Renten sinngema1 anzuwenden sind. Em genereiler Verweis auf die § 35 if GSVG

ware erforderlich.
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Stellungnahme des Hauptverbandes der

österreichischen Sozialversicherungsträger

zu Artikel 3

Anderung des BSVG
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ZuArt.3Z1-2OAbs.7BSVG

Die Auskunftspflicht der Bezieher einer Auslandsrente solite aus Gründen

der Eigenstandigkeit dieses speziellen Tatbestandes in einem eigenen Absatz gere

gelt werden.
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ZuArt3Z3-33Abs.3BSVG

Vorweg fällt auf, dass ausschlieRlich das BSVG eine ausdrückliche Aussage

hinsichtlich der Falligkeit der vorzuschreibenden Beiträge enthält. Elne korrespondie

rende Aussage hinsichtlich der einzubehaltenden Beitrage fehit, obgleich auch in

diesen Fallen em enormer Aufwand nätig sein wird, zeitgerecht binnen Monatsfrist

die korrekte Beitragsgrundlage festzustellen.

Es sollte daher jedenfalls von dern starren Monatsrhythmus abgegangen und

die Moglichkeit festgeschrieben werden, dass auch in Halbjahres- oder Jahresab

ständen eingehoben werden dan.

Aufgrund der Gesetzessysternatik ist davon auszugehen, dass die ergan

zenden Bestimmungen zur Beitragseinhebung (Vorschreibung, Mahnung, Verzugs

zinsen bzw. Beitragszuschlag, Rückstandsausweis, Exekution) zurnindest für die

vorgeschriebenen Krankenversicherungsbeiträge analog anzuwenden sind.

AuRerdern ist anzurnerken, dass die Regelung der Falligkeit in § 33 Abs. 3 ist

nicht zielführend ist, weil es sich hierbei urn eine spezielle Norrn für die Weiterversi

cherung und die Selbstversicherung handelt. Der bestehende Abs. 3 sollte unverän

dent bleiben und eine entsprechende Falligkeitsbestirnrnung analog dern geplanten

§ 35 Abs. 7 GSVG in einern eigenen Absatz vorgesehen werden.

Weiters wären die Bestirnrnungen der § 33b Abs. 2 bis 4 BSVG (Differenz

beitragsgrundlage bei Mehnfachversicherung) und 33c BSVG (Beitragserstattung)

jeweils urn die Auslandsrente zu erganzen.
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Stellungnahme des Hauptverbandes der

österreichischen Sozialversicherungsträger

zu Artikel 4

Anderung des B-KUVG
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Zu Art. 4 Z 6- § 159e Abs. I B-KUVG

Problematisch ist, dass kein unmittelbarer Meldeweg von den Behörden der

Finanzverwaltung zu sonstigen pensionsauszahlenden Stellen vorgesehen ist, da im

Bereich der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (BVA) - im Gegensatz zu

den Sozialversicherungsträgern nach dem ASVG, GSVG und BSVG — die Mehrheit

der pensionsauszahlenden Stellen keine Sozialversicherungsträger sind. Während

also im ASVG (GSVG, BSVG) die Meldung von der Finanzverwaltung direkt zum

Pensionsversicherungsträger übermittelt werden kann, erhält im Bereich des B

KUVG nur die BVA, und nicht die pensionsauszahlende Stelle die entsprechenden

Informationen. Für einen GroBteil der betroffenen Versicherten würden aber die pen

sionsauszahlenden Stellen diese lnformationen benatigen.

Erschwerend kommt hinzu, dass eine Meldeschiene von der BVA zu den

pensionsauszahlenden Stellen, wie sie bei der erwartet groBen ZahI an Betroffenen

notwendig ware, derzeit nicht existiert und erst aufgebaut werden müRte. Em soicher

Aufbau ware höchst aufwandig. Aus diesem Grund sollte der Empfangerkreis der

Ubermittlungen der Finanzbehörden jedenfalls auf die pensionsauszahlenden Stellen

ausgeweitet werden.
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